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§ 1

Dem Vertrag zwischen dem Land Hessen 
und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Hessen, vom 23. Mai 2022 
wird zugestimmt. Der Vertrag wird nachste-
hend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach sei-
nem Art. 11 Abs. 3 Satz 2 in Kraft tritt, ist im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Hessen bekanntzugeben.

*) FFN Anhang Staatsverträge

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :
Gesetz  

zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem 
Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen*)

Vom 14. Oktober 2022

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 14. Oktober 2022

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

R h e i n

Anlage
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VERTRAG 

zwischen dem Land Hessen 

und dem 

Verband Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Hessen 

Das LAND HESSEN, (im Folgenden: das Land) 
vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

und 

der VERBAND DEUTSCHER SINTI UND ROMA, LANDESVERBAND HESSEN, 
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, (im Folgenden: der Landesverband) 

schließen folgenden Vertrag: 

Präambel 

(1) Das Land ist sich der mehr als 600-jährigen Geschichte der deutschen Sinti und
Roma bewusst. 

(2) Die deutschen Sinti und Roma stellen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
eine anerkannte nationale Minderheit dar und stehen unter einem besonderen staatli-
chen Schutz. Besonders schutzbedürftig ist ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und 
religiöse Identität. Grundlage hierfür ist das Rahmenübereinkommen des Europarats 
zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995 (BGBI. 1997 II S. 1408). 
Dieser Vertrag wurde von der Bundesregierung und dem Land Hessen unterzeichnet. 

(3) Durch die Verfolgung und den Völkermord während der Herrschaft der National-
sozialisten ergibt sich eine historische und politische Verantwortung gegenüber den 
Angehörigen dieser Minderheit. 

(4) Das Land nimmt dies zum Anlass, auf Grundlage des bisher bestehenden Rah-
menvertrages einen Staatsvertrag mit dem Landesverband zu schließen, um weiterhin 
Maßnahmen zu unterstützen, die dazu beitragen, in möglichst allen Bereichen des 
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Lebens in Hessen die vollstän-
dige und tatsächliche Gleichheit zwischen den Angehörigen der Minderheit und den 
Angehörigen der Mehrheit zu fördern. Das Ziel der Gleichheit für die Minderheit der 
Sinti und Roma soll unter Wahrung ihrer Identität erreicht werden. 

(5) Auf der Grundlage dieses Vertrages bekräftigt das Land seinen Willen, auch in
den kommenden Jahren weiterhin geeignete Maßnahmen und Projekte zu fördern, die 
die Lebensbedingungen von Sinti und Roma verbessern. 

(6) Bei der Umsetzung dieses Vertrages und der im Rahmenübereinkommen des
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten und der in der Europäischen Charta 
der Regional- und Minderheitensprachen vom 16. Oktober 1998 (ABI. EU Nr. C 287 
S.106) formulierten Grundsätze, wird die Landesregierung vom Landesverband bera-
ten und unterstützt.
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Artikel 1 

Grundlage des Staatsvertrags zwischen dem Land und dem Landesverband in den 
Artikeln 2 bis 4 sind das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz natio-
naler Minderheiten und die Europäische Charta der Regional- und Minderheitenspra-
chen sowie die geschichtliche Verantwortung für die nationale Minderheit. 

Artikel 2 

Zusammenarbeit 

(1) Die in der Vergangenheit praktizierte enge Zusammenarbeit zwischen dem Land
und dem Landesverband als Interessenvertreter der nationalen Minderheiten wird fort-
gesetzt. Bei allen Maßnahmen der Hessischen Landesregierung, die die Angelegen-
heiten der Sinti und Roma in einem besonderen Maße betreffen, wird der Landesver-
band angehört. 

(2) Das für die Angelegenheiten der Minderheit deutsche Sinti und Roma eingerich-
tete Gremium, das aus jeweils zwei Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung 
und des Verbands besteht, wird beibehalten. Nach Bedarf können Gäste beispiels-
weise Vertreter und Vertreterinnen der kommunalen Spitzenverbände und der Kom-
munen selbst eingeladen werden. Die Hauptaufgaben des Gremiums sind die regel-
mäßige Evaluierung der Umsetzung der Ziele des Staatsvertrags und der Austausch 
über aktuelle Fragestellungen der Minderheit und der Mehrheit. Das Gremium trifft sich 
mindestens einmal jährlich. 

Artikel 3 

Gesellschaftliche Beteiligung 

(1) Der Landesverband betreut und berät - bei Bedarf und Beauftragung - Angehörige
der nationalen Minderheit mit dem Ziel der Chancengleichheit und Teilhabe in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Die Vertretung erfolgt über die hessische Geschäfts-
stelle. 

(2) Das Land legt Wert darauf, dass die Angehörigen der Minderheit als autochthone
und heterogene Gruppe in Hessen anerkannt sind und frei von Anfeindungen ihre Tra-
ditionen und ihre Identität pflegen können. 

(3) Jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, hat das Recht, frei zu ent-
scheiden, ob sie als solche behandelt werden möchte oder nicht; aus der Entschei-
dung der Ausübung der mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte dürfen ihr keine 
Nachteile erwachsen. 

Artikel 4 

Sprache, Erziehung, Kultur 

(1) Das Land legt großen Wert auf den Erhalt und den Schutz der Sprache der Sinti
und Roma. Romanes ist eine in Hessen geschützte Sprache im Sinne der Europäi-
schen Charta der Regional- und Minderheitensprachen und Ausdruck des kulturellen 
Reichtums. Die Unterzeichner würdigen den Umstand, dass Hessen wesentlich dazu 
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beigetragen hat, dass die Sprache Romanes im gesamten Bundesgebiet geschützt ist. 
Hessen hat 35 Schutz- und Förderbestimmungen aus Teil III der Charta anerkannt. 

(2) Das Land wird sich weiterhin intensiv dafür einsetzen, das Bildungsangebot für 
jugendliche und erwachsene Sinti und Roma zu verbessern, um Chancengleichheit für 
die Angehörigen der Minderheit auf allen Bildungsstufen (Kindertagesstätten, Schulen 
und Hochschulen) herzustellen. Vom Landesverband für die einzelnen Bildungsebe-
nen entwickelte ergänzende Maßnahmen und Projekte werden begrüßt und im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten unterstützt. Das Land appelliert an die einzelnen 
Bildungsträger bei Maßnahmen und Projekten mit den Vertretern des Landesverban-
des zusammen zu arbeiten. 

Soweit Bedarf besteht, sollen Schulen zielgruppenspezifische Fördermaßnahmen für 
Kinder von Sinti und Roma anbieten. Der Übergang von der Schule zum Beruf soll 
durch geeignete Maßnahmen unterstützt werden. In beiden Bereichen soll der Lan-
desverband angemessen beteiligt werden. 

(3) Der Landesverband trifft erforderliche Maßnahmen, um die Sprache der nationa-
len Minderheit zu fördern. 

Artikel 5 

Geschichte und Bildung 

Das Land hält daran fest, im Rahmen der Bildungsplanung in den Kerncurricula der 
Vermittlung der Geschichte der Sinti und Roma sowie des Völkermords in der Zeit des 
Nationalsozialismus einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Antiziganismus als 
besondere Erscheinungsform des Rassismus und der gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeit ist die Grundlage der Diskriminierung von Sinti und Roma. Im Rahmen der 
bildungsplanerischen Gestaltungsspielräume haben Schulen die Möglichkeit, Lernin-
halte zum Zusammenleben von Menschen und Gruppen unterschiedlichster Herkunft 
beziehungsweise kultureller Prägung zu erarbeiten. Hier wird empfohlen, die gleichbe-
rechtigte Beteiligung von Sinti und Roma in der Gesellschaft und Antiziganismus als 
Erscheinungsform des Rassismus im Unterricht zu thematisieren. Der Geschichts- be-
ziehungsweise Politik- und Wirtschaftsunterricht schließt – ausgehend von den hessi-
schen Kerncurricula – das Thema der Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma 
als exemplarisches Thema mit ein. 

Artikel 6 

Maßnahmen gegen Diskriminierung und Vorurteile 

(1) Dem Land ist es wichtig, dass Sinti und Roma vor Handlungen geschützt werden, 
die ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität beeinträchtigen. 

(2) Das Land setzt sich zusammen mit dem Landesverband dafür ein, Diskriminie-
rung und Ausgrenzung durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Ziel ist, Wis-
sensdefizite über der Geschichte der Sinti und Roma sowie der Verfolgungsmaßnah-
men in der Zeit des Nationalsozialismus nach Möglichkeit auf allen Bildungsebenen 
und in Behörden abzubauen und einen Geist der Toleranz und der gegenseitigen Ach-
tung herzustellen. 
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Das Land legt Wert darauf, dass Behörden sich auf die Belange der Sinti und Roma 
einstellen und ihr Handeln vorurteilsfrei danach ausrichten. Diskriminierende Minder-
heitenkennzeichnungen im Sprachgebrauch und bei der Aktenführung sind zu unter-
lassen. Auf die Zugehörigkeit zu der Minderheit darf intern und extern – insbesondere 
bei öffentlichen Mitteilungen über Beschuldigungen – nicht hingewiesen werden, es sei 
denn, sie ist für das Verständnis des Sachverhaltes zwingend erforderlich. 

Artikel 7 

Finanzielle Leistung des Landes Hessen 

(1) In Anerkennung der Arbeit des Landesverbandes zahlt das Land Hessen 2023 
und 2024 jährlich einen Betrag in Höhe von 300 000 Euro und ab dem Jahr 2025 einen 
Betrag in Höhe von 500 000 Euro für die Dauer des Vertrages. 

(2) Zusätzlich ist ein Betrag von jährlich bis zu 150 000 Euro für den Betrieb der 
Dauerausstellung zu zahlen, sobald die Kosten der Dauerausstellung nachgewiesen 
und geprüft sind. 

(3) Diese finanzielle Leistung des Landes erfolgt vorbehaltlich der Verabschiedung 
des jeweiligen Haushaltsplans durch den Hessischen Landtag in zwölf Teilraten. 

(4) Diese Zahlung tritt an die Stelle der bisher an den Landesverband der Sinti und 
Roma in Hessen erbrachten freiwilligen Leistungen. 

Artikel 8 

Projektförderungen 

Vorbehaltlich der Verabschiedung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Hessi-
schen Landtag fördert das Land im Rahmen der in den jeweiligen Haushaltsjahren 
ausgewiesenen Mittel Projekte zur Aufklärung über die Geschichte, die Kultur und das 
Schicksal der Sinti und Roma. Die Projekte sollen dazu beitragen, ein Zusammenleben 
mit anderen Bevölkerungsgruppen herzustellen, das konfliktfrei und von gegenseitiger 
Achtung geprägt ist. 

Artikel 9 

Förderung auf der kommunalen Ebene 

(1) Das Land appelliert an alle Hessischen Kommunen, Anliegen der Sinti und Roma 
offen und fair zu behandeln. Maßnahmen, die die Eigenständigkeit beeinträchtigen o-
der einschränken könnten, sind zu vermeiden. Dieser Appell ist verbunden mit der 
Aufforderung, auf kommunaler Ebene bei Bedarf Projekte in Bezug auf Sprache, Bil-
dung, Kultur und gegen Diskriminierung zu fördern und dabei eng mit dem Landesver-
band zusammenzuarbeiten. 

(2) Das Land Hessen begrüßt den Aufbau einer Beratungsstruktur mit den Kommu-
nen durch den Landesverband. 
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Artikel 10 

Friedhofswesen 

(1) Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden Sinti und Roma familienweise
in Konzentrationslagern systematisch ermordet und nicht in Gräbern bestattet. Über-
lebenden des Holocaust, die in ihren Heimatgemeinden bestattet sind, wird zum Ge-
denken aller die „Ewige Ruhe“ ermöglicht. Zu diesem Zweck wurde eine Bund-Länder-
Vereinbarung zum Erhalt der Gräber der unter der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft verfolgten Sinti und Roma geschlossen. Die aus dieser Vereinbarung entste-
henden Kosten tragen Bund und Länder jeweils zur Hälfte. 

(2) Das Land appelliert vor dem Hintergrund der Verfolgungsmaßnahmen und des
Völkermordes an den Sinti und Roma an die Friedhofsträger, Rücksicht auf die beson-
deren Belange der betroffenen Familien zu nehmen, insbesondere im Hinblick auf die 
Zulassung der Bestattung in Grüften. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

(1) Dieser Vertrag gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2032. Land und Landesver-
band vereinbaren, auf Basis der bis dahin gemachten Erfahrungen, eine Anschlussre-
gelung zu prüfen. 

(2) Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Landesregierung und des Landtags sowie
der satzungsmäßig zuständigen Gremien des Verbandes. 

(3) Art. 7 Abs. 1 dieses Vertrages tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Im Übrigen tritt der
Vertrag am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf die Verkündung des Gesetzes zu 
dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und 
Roma, Landesverband Hessen, folgt. 

Wiesbaden, den 23. Mai 2022 

Volker Bouffier 
Der Ministerpräsident 
des Landes Hessen 

Adam Strauß 
Der Vorstandsvorsitzende 
des Verbandes Deutscher Sinti und 
Roma, Landesverband Hessen 
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§ 1

Geltungsbereich, Höhe, Auszahlung
(1) Versorgungsberechtigten Personen im 

Anwendungsbereich des Hessischen Beam-
tenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 
(GVBl. S. 218, 312), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl.  
S. 931), wird eine einmalige steuerpflichtige 
Energiepreispauschale gewährt, wenn
1.  sie am 1. Dezember 2022

a)  einen Anspruch auf Versorgungsbezüge 
hatten und

b)  ihren Wohnsitz im Inland hatten sowie
2.  kein Ausschlusstatbestand nach § 2 vor-

liegt.
(2) Die einmalige Energiepreispauschale 

beträgt 300 Euro. 

(3) Die Energiepreispauschale soll an 
die berechtigten Personen von den Versor-
gungsträgern möglichst im Monat Dezember 
2022 ausgezahlt werden.

§ 2

Ausschlusstatbestände,  
Rückforderungsvorbehalt

(1) Sofern eine versorgungsberechtig-
te Person nach § 1 Abs. 1 mehrere Versor-
gungsbezüge erhält, die ein Versorgungs-
träger im Sinne des § 1 Abs. 3 trägt, erhält 
diese Person die Energiepreispauschale 
nach diesem Gesetz nur einmal; dabei geht 
der Anspruch auf die Energiepreispauschale 
aus dem neueren Versorgungsbezug dem 
Anspruch aus dem früheren Versorgungsbe-
zug vor.

(2) Eine Energiepreispauschale wird nicht 
gewährt, wenn eine versorgungsberechtigte 
Person nach § 1 Abs. 1

1.  nach § 59 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes eine 
Rente bezieht oder

2.  nach § 58 des Hessischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes Versorgungsbezüge 
von einem anderen als den in § 1 Abs. 3 
bezeichneten Versorgungsträgern bezieht. 

(3) Der die Energiepreispauschale aus-
zahlende Träger nach § 1 Abs. 3 prüft vor 
der Zahlung ausschließlich aufgrund der 
ihm rechtzeitig bekannt gewordenen Tat-
sachen das Vorliegen von Ausschlusstatbe-
ständen. Für den Fall, dass erst nachträglich 
Tatsachen bekannt werden, nach denen die 
Empfängerinnen und Empfänger einer Ener-
giepreispauschale nach diesem Gesetz auf-
grund einer der in Abs. 1 oder 2 genannten 
Ausschlussgründe nicht anspruchsberechtigt 
waren, steht die Zahlung der Energiepreis-
pauschale unter dem Vorbehalt der Rückfor-
derung. Die Rückforderung zu viel gezahlter 
oder zu Unrecht geleisteter Zahlungen von 
Energiepreispauschalen erfolgt durch Ver-
waltungsakt.

§ 3

Verarbeitung von Daten

Die Träger der Versorgungsbezüge dürfen 
die bei ihnen jeweils vorhandenen personen-
bezogenen Daten verarbeiten, soweit dies 
zur Durchführung der ihnen nach diesem Ge-
setz übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

§ 4

Finanzierung

Die durch dieses Gesetz verursachten 
Mehrausgaben und Mehraufwendungen von 
bis zu 17 Millionen Euro werden im Rahmen 
der veranschlagten Beihilfeansätze bei Kap. 
1718 finanziert.

§ 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2024 außer Kraft.

*) FFN 56-12

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :
Gesetz über die Gewährung einer Energiepreispauschale für  

versorgungsberechtigte Personen (EPP Hessen)*)

Vom 17. Oktober 2022

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 17. Oktober 2022

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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Artikel 1
Änderung des Hessischen Abgeordneten-

gesetzes

§ 6 des Hessischen Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des 
Hessischen Landtags vom 18. Oktober 1989 
(GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 29. Mai 2020 (GVBl. S. 362) wird 
wie folgt gefasst:

„§ 6

Zusätzliche Entschädigungen
(1) Ein Mitglied des Landtags erhält zur 

Ausübung des Mandats eine Amtsausstat-
tung als Aufwandsentschädigung.

Sie umfasst:
1.  Die Benutzung der im Landtagsgebäude 

vorhandenen Einrichtungen. Dazu ge-
hören insbesondere die Räume und die 
Informations- und Kommunikationseinrich-
tungen.

2.  Die Benutzung staatlicher Verkehrsmittel 
nach den hierfür geltenden Vorschriften. 
Im Übrigen werden Fahrkosten nach § 7 
erstattet.

3.  Ersatz des mandatsbedingten Aufwandes 
für Verpflegung und Übernachtung. Dieser 
wird als Tage- und Übernachtungsgeld in 
sinngemäßer Anwendung des Hessischen 
Reisekostengesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung erstattet. Für Übernachtun-
gen außerhalb Hessens werden die not-
wendigen Auslagen auf Nachweis, aber 
ohne weitere Begründung erstattet. Einem 
Mitglied des Landtags, das außerhalb 
Wiesbadens wohnt und in einer gemiete-
ten oder eigenen Wohnung in Wiesbaden 
übernachtet, kann je Übernachtung ein 
Pauschbetrag in Höhe von 50 vom Hun-
dert des Betrags nach den Ausführungs-
bestimmungen zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 erstattet 
werden; höchstens können 12 Übernach-
tungen im Monat geltend gemacht werden.

4.  Auf Nachweis die tatsächlichen monatli-
chen Aufwendungen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, für Praktikantinnen und 
Praktikanten oder für mandatsbedingte 
Werk- oder Dienstleistungen bis zu dem 
auf volle Euro aufgerundeten Entgelt der 
Entgeltgruppe 11 Stufe 6 der Entgelttabel-
le für die Beschäftigten nach dem Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst des Landes 
Hessen. In diesem Rahmen sind Aufwen-
dungen für mandatsbedingte Werk- oder 
Dienstleistungen bis zu einer Höhe von  
1 000 Euro monatlich erstattungsfähig.  
Nebenleistungen werden nach Maßgabe 
der nach Abs. 2 vom Ältestenrat erlasse-
nen Ausführungsbestimmungen erstattet.

5.  Eine Kostenpauschale. Die Aufwendun-
gen für allgemeine Kosten, insbesonde-
re Bürokosten, Porto und Telefon sowie 
sonstige Auslagen, die sich aus der Stel-
lung des Abgeordneten ergeben, werden 
durch Zahlung einer monatlichen Kos-
tenpauschale abgegolten. Diese beträgt 
ab 1. Juli 2019 monatlich 950 Euro. Die 
Kostenpauschale wird jeweils zum 1. Juli 
eines Jahres an die Preisentwicklung in 
Hessen angepasst. Zugrunde gelegt wird 
die durchschnittliche Veränderungsrate 
des Verbraucherpreisindex des abgelau-
fenen Jahres. Die Veränderungsrate teilt 
das Hessische Statistische Landesamt bis 
1. Mai eines Jahres der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landtags mit. Diese 
oder dieser veröffentlicht den neuen Be-
trag der Kostenpauschale im Gesetz- und 
Verordnungsblatt.
(2) Einzelheiten regeln die Ausführungs-

bestimmungen des Ältestenrats.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

*) Ändert FFN 12-11

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :
Einundzwanzigstes Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Abgeordneten des Hessischen Landtags*)

Vom 14. Oktober 2022

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 14. Oktober 2022

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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15. November schriftlich beim Verlag vorliegen. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen entbinden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung 
von Aufträgen und Schadensersatzleistungen.
Bezugspreis: Der jährliche Bezugspreis ab 01.01.2022 beträgt € 79,- inkl. MwSt. und Versand. Einzelausgaben kosten bis zu einem Umfang von 16 Seiten € 4,88. 
Bei stärkeren Ausgaben erhöht sich der Preis um € 3,90 je zusätzlich angefangener 16 Seiten. Die Preise der Einzelausgaben verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. 
Porto und Verpackung.




